
gleich auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster 
www.brms.nrw.de/go/verfahren und des Amtsblattes der 
Bezirksregierung Münster.

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unterla-
gen liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom 
04.02.2019 bis einschließlich 04.03.2019, während der 
Dienststunden zur Einsicht bei folgenden Behörden aus:

Stadt Ibbenbüren, Technisches Rathaus, Zimmer 15, Ron-
callistraße 3-5, 49477 Ibbenbüren

Dienststunden: Montag – Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr  
   zusätzl. Dienstags von 12.00 – 16.00 Uhr 
   Donnerstags von 12.00 – 18.00 Uhr
Bezirksregierung Münster, Dezernat 52, Büro N 4019, Alb-
recht-Thaer-Straße 9, 48147 Münster

Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in 
Blockschrift) des Einwenders tragen. Die Einwendungs-
schreiben werden an den Antragsteller und die beteiligten 
Behörden, soweit deren Aufgabenbereich berührt wird, zur 
Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Einwen-
ders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich ge-
macht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts 
der Einwendungen erforderlich sind.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 
04.02.2019 bis einschließlich 04.04.2019 bei den vorge-
nannten Behörden schriftlich oder elektronisch (E-Mail 
gemäß § 3a (1) VwVfG NRW an: poststelle@brms-nrw.
de-mail.de oder poststelle@brms.sec.nrw.de) vorgebracht 
werden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungs-
verfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht 
für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungsschrei-
ben an die Antragstellerin sowie den beteiligten Behörden 
zur Stellungnahme weitergegeben werden. Auf Verlangen 
der jeweiligen Einwender/Innen wird deren Namen und An-
schrift unkenntlich gemacht, soweit diese Angaben nicht zur 
Beurteilung des Inhaltes der Einwendung oder Stellungnah-
me erforderlich sind.

25  Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster Münster, den 28.01.2019 
52-500-0274321/0009.V  Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez52@brms.nrw.de

Die REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG, 
Hauptverwaltung Lünen, hat die Genehmigung zur wesent-
lichen Änderung einer Anlage zur Herstellung von linearem 
Alkylbenzol incl. Tanklager zur Lagerung von Rohstoffen 
und Produkten durch die eigenständige Nutzung des vor-
handenen Tanklagers zur Lagerung und Behandlung von ge-
fährlichen und nicht gefährlichen Abfällen auf dem Grund-
stück Hauptstraße 21 in 49479 Ibbenbüren (Gemarkung 
Ibbenbüren, Flur 11, Flurstücke 197, 364, 366, 367, 368, 
384, 594, 604, 605, 659, 660, 661, 662, 669, 670) beantragt.

Gegenstand des Antrages sind

•  Ertüchtigung und Betrieb des vorhandenen Tanklagers 
zur Lagerung und Behandlung von Abfällen

•  Genehmigung des beantragten Abfallpositivkataloges
•  Erneuerung der Verrohrung des Tanklagers
•  Ertüchtigung und Betrieb der Verladeeinrichtungen für 

LKW, Schiff und Eisenbahnkesselwagen
•  Errichtung und Betrieb einer LKW-Waage im Eingangs-

bereich
•  Erlaubnis gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 4 und 5 der BetrSichV 

für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der Ka-
tegorie 1, 2 und 3 in Tanklager 01 mit einem Lagervolu-
men von 4.030 m³ sowie für Füllstellen für LKW, Schiff 
und Eisenbahnkesselwagen

Die Anlage soll nach Änderungsgenehmigung errichtet und 
betrieben werden.

Gemäß den Bestimmungen des BImSchG und der 4. Ver-
ordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen) bedarf das beantragte 
Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschriften.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 BIm-
SchG bekannt gemacht. Die Veröffentlichung erfolgt zeit-
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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Fristgerecht erhobene Einwendungen werden, soweit dies 
auf Grund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde gemäß § 16 der 9. BImSchV für die Prü-
fung der Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 6 BIm-
SchG von Bedeutung ist, in einem Erörterungstermin, am 
14.05.2019 um 10.00 Uhr, im Besprechungsraum, 2. Eta-
ge, der REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG, 
Hauptstraße 21 in 49479 Ibbenbüren, erörtert. Soweit die 
Erörterung an dem angegebenen Tag nicht abgeschlossen 
wird, ist die Fortführung an den darauffolgenden Werktagen 
vorgesehen.

Die Erörterung der fristgerecht erhobenen Einwendungen 
findet, sofern der Termin anberaumt wird, auch bei Ausblei-
ben des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen 
erhoben haben, statt.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnah-
me haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden die 
Antragstellerin, deren Bevollmächtigte und diejenigen, die 
rechtzeitig Einwendungen erhoben haben. Sonstige Perso-
nen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern ge-
nügend freie Plätze zur Verfügung stehen. Eine Abschrift 
der Niederschrift über den Verlauf und des Ergebnisses des 
Erörterungstermins wird dem Antragsteller übersandt, auf 
Antrag auch dem Einwendenden. Die Zustellungen können 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Antragsunterla-
gen und die Teilnahme an dem Erörterungstermin entstehen, 
können nicht erstattet werden.

 Im Auftrag 
 gez. Reinhard Zurwieden

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 33-34

26  Bekanntmachung gem. § 21a der 9. verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren - 9. BImSchv)

Bezirksregierung Münster Herten, den 24.01.2019 
500-53. 0007/18/4.1.8 Gartenstraße 27, 45699 Herten 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster, Gartenstr. 27, 45699 Herten 
hat der Firma RÜTGERS Germany GmbH, Kekuléstr. 30 

in 44579 Castrop-Rauxel mit Datum vom 24.01.2019 eine 
Genehmigung mit folgendem verfügenden Teil erteilt:

„Hiermit erteile ich Ihnen gem. §§ 4, 6 BImSchG in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 und Nr. 4.1.8 (Verfahrensart G und E) 
des Anhang 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) die 

Genehmigung

zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Herstel-
lung von insgesamt 50.000 t/a hydrierten und unhydrierten 
Kunstharzen.

Die Anlage darf auf dem Grundstück in 44579 Castrop- 
Rauxel, Kekuléstr. 30, Gemarkung Pöppinghausen, Flur 4, 
Flurstück 65, errichtet und betrieben werden.

Die Anlage ist entsprechend der mit dieser Genehmigung 
durch Schnur und Siegel verbundenen Antragsunterlagen zu 
errichten und zu betreiben, soweit in den Nebenbestimmungen 
nichts anderes bestimmt ist.

Die Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmi-
gung und enthalten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.“

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsbe-
helfsbelehrung:

„Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen 
erhoben werden.“

Eine Ausfertigung des gesamten Bescheides liegt in der Zeit 
vom 11.02.2019 bis einschließlich 25.02.2019 während der 
Dienststunden an folgenden Stellen aus:

1.  Stadt Castrop-Rauxel, Bereich Stadtplanung und Bau-
ordnung (61), Block A,  Etage 3, Raum 311, Europa-
platz 1, 44575 Castrop-Rauxel

2.  Bezirksregierung Münster, Dezernat 53, Zimmer L236, 
Gartenstr. 27, 45699 Herten.

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid unter 
Auflagen zum Baurecht/Brandschutz, Immissionsschutz-
recht/Störfallrecht, Wasserrecht, Arbeitsschutzrecht, Bo-
denschutzrecht und Abfallrecht ergangen ist.

 Im Auftrag 
 gez. Schulte

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 34

c: rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen

27   haushaltssatzung des zweckverbandes „Schie-
nenpersonennahverkehr (SPnv) Münsterland“  
für das haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 8, 18 und 19 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621) zuletzt geändert 
durch GO-Reformgesetz vom 20.09.2007 in Verbindung 
mit den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 24.06.2008 und der §§ 6 Abs. 2 und 10 Abs. 1 der 
Satzung des Zweckverbandes SPNV Münsterland (ZVM) 
hat die Verbandsversammlung des ZVM mit Beschluss vom 
26.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwen-

dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird im 

- Gesamtergebnisplan mit

 •  Gesamtbetrag der Erträge auf 3.629.887 €
 •  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.623.762 €

- Gesamtfinanzplan mit

 Gesamtbetrag der
 • Einzahlungen aus laufender  
  Verwaltungstätigkeit auf 3.603.387 €
 • Auszahlungen aus laufender  
  Verwaltungstätigkeit auf 3.598.262 €

 Gesamtbetrag der

 •  Einzahlungen aus Investitions- und Finan- 
zierungstätigkeit auf  0 €

 •  Auszahlungen aus Investitions- und Finan- 
zierungstätigkeit auf  32.500 €

festgesetzt.



§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.
 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
 

§ 4

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage sowie eine Ver-
ringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Er-
gebnisplans sind nicht erforderlich.

 
§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung sind nicht vorgesehen.
 

§ 6

Eine Verbandsumlage wird nicht erhoben.
 

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.
 

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung 
NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des 
Ansatzes ausmachen, mindestens aber 50.000 € betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 50.000 € übersteigen. Erhebliche Aufwen-
dungen und Auszahlungen bedürfen der vorigen Zustim-
mung der Verbandsversammlung.

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche Ab-
schlussbuchungen sind unabhängig von der Größenordnung 
als unerheblich anzusehen.

Bekanntmachung der haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Das erforderliche Anzeigeverfahren bei der Bezirksregie-
rung Münster ist abgeschlossen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen  
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,

a.  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b.  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c.  der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbands-
versammlung vorher beanstandet oder

d.  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsachen bezeichnet, die den 
Mangel ergeben.

Münster, im Januar 2019

Dr. Klaus Effing 
Verbandsvorsteher

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 34-35
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